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Das glaube ich nicht. Mann muss ja auch nicht in einer normalen Ausbildung das Gehalt
zurückzahlen, wenn man in der Probezeit gekündigt wird oder später 'hinschmeißt'. Kann
höchstens sein, dass du EIN Gehalt zurückzahlen musst, da Beamte ihr Gehalt im Voraus
bekommen. Und wenn du Gehalt bekommst und nachträglich aufhörst, kann ich mir vorstellen,
dass du das Gehalt für DIESEN EINEN Monat zurückzahlen musst, weil du ja nicht mehr
gearbeitet hast.
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